
 

*Bildungsinstitute, die bei der SUVA abgebildeten Schulungsnetzwerk aufgeführt sind, werden nicht mehr unter der Kategorie 

Arbeitssicherheit aufgeführt, sofern sie nicht die Kriterien des vorliegenden Merkblatts erfüllen. 

 

Merkblatt für Bildungsinstitute im Bereich Arbeitssicherheit 

Abgenommen von der SPKP am 12.9.2022, angepasst am 28.5.2025 und gültig ab 1.7.2025. 

 

Für die Aufnahme von Bildungsinstituten gelten grundsätzlich die aktuellen Bedingungen von 

temptraining. Diese sind auf der Website von temptraining publiziert. Die folgenden 

Bestimmungen kommen ergänzend zum Tragen. 

 

temptraining bestimmt, welche Kurse in den Bereich Arbeitssicherheit fallen. Damit 

temptraining unter der Kategorie Arbeitssicherheit ein Bildungsinstitut in das Verzeichnis 

aufnehmen oder weiterhin aufführen kann, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein.  

Bildungsinstitute* 

Von temptraining akzeptierte Bildungsinstitute, die Arbeitssicherheitskurse anbieten, müssen 

zwingend auf einer oder mehreren der folgenden Listen als Ausbildungsstätte aufgeführt sein 

(die Liste ist abschliessend):  

 

• Ausbildungsstätten für PSAgA-Kurse:  

Qualifizierte Firmen sind auf einer der folgenden Websites aufgeführt: 

• www.absturzrisiko.ch 

• www.anseilen-gruen.ch 

• www.seilarbeit-schweiz.ch 

 

• Ausbildungsstätten für Arbeit am hängenden Seil: 

Arbeit am hängenden Seil | Ausbildung & Voraussetzungen 

 

• Ausbildungsstätten für Hubarbeitsbühnen:  

• Verband Schweizer Arbeitsbühnenanbieter (VSAA) www.verbandvsaa.ch  

• International Powered Access Federation (IPAF) www.ipaf.org 

 

• Ausbildungsstätten für Asbestsanierungen: 

Die Liste der anerkannten Unternehmen finden Sie unter  

Ausbildungsstätten und Passerellenkurse für Fachkräfte Asbestsanierung 

 

• Anschlagen von Lasten: 

Institute, die sich an folgende SUVA Richtlinien halten: www.suva.ch/33099.d Factsheet 

«Ausbildung für das Anschlagen von Lasten an Kranen», können Ihre Kursbeschreibung 

an temptraining zur Prüfung einreichen. 

  

https://www.tempservice.ch/de/temptraining/index.php
http://www.temptraining.ch/
http://www.absturzrisiko.ch/
http://www.anseilen-gruen.ch/
http://www.seilarbeit-schweiz.ch/
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/lebenswichtige-regeln-und-bestimmungen/asa-richtlinie/ausbildung-fur-arbeiten-am-haengenden-seil?lang=de-CH#state=%5Banchor-E7727737-F78E-4EB0-AB4F-D5FCCDD6030E%5D
http://www.verbandvsaa.ch/de/
http://www.ipaf.org/
https://www.suva.ch/de-CH/material/Adresslisten/adressliste-ausbildungsstaetten-asbestsanierungskurse
http://www.suva.ch/33099.d


 

• SUVA XR (Swiss Safety VR): 

Bildungsinstitute, die Arbeitssicherheitskurse mit VR-Brillen anbieten möchten, sind dazu 

verpflichtet, die von der SUVA erstellten Inhalte zu übernehmen. Zudem müssen diese 

Kurse von der SUVA freigegeben werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter 

Swiss Safety VR - Virtual Reality für Arbeitssicherheit 

 

Die akzeptierten Bildungsinstitute können in weiteren Rubriken Kurse anbieten, sofern die 

entsprechenden Kriterien von temptraining erfüllt sind. 

ASA-Spezialisten/-innen 

Die von temptraining akzeptierten Bildungsinstitute, welche nicht auf einer der 

obengenannten Listen aufgeführt sind, müssen über Spezialisten und Spezialistinnen der 

Arbeitssicherheit verfügen, welche die Anforderungen der Verordnung über die Eignung der 

Spezialistinnen und Spezialisten der Arbeitssicherheit erfüllen und sich angemessen 

fortbilden. Die Fortbildung und deren Dauer sind in den Fortbildungsreglementen der 

Fachgesellschaften geregelt:: 

 

• ASA-Spezialist/-innen gem. Liste der SUVA:  

- Schweizerische Gesellschaft für Arbeitshygiene SGAH 

- Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin SGARM 

- Schweizerische Gesellschaft für Arbeitssicherheit SGAS 

 

• Qualitätsmanagement-System 

Das Bildungsinstitut verfügt über ein Qualitätsmanagement System mit einer der 

folgenden schweizerischen Zertifizierungen: eduQua, Q2E, EFQM, ISO 29991 ff. 

 

Die Kurse müssen zwingend von diesen Spezialisten und Spezialistinnen durchgeführt 

werden. 

Spezialfälle  

Bildungsinstitute, welche auf einer der folgenden Liste aufgeführt sind, werden von 

temptraining nicht in der Kategorie Arbeitssicherheit aufgenommen, sondern unter 

Verkehr/Logistik (das Aufnahmekriterium des Qualitätsmanagementsystems entfällt in 

diesem Fall): 

 

• Ausbildungsstätten für Fahrzeugkrane, Industriekrane und Turmdrehkrane: 

Die Liste der qualifizierten Firmen finden Sie bei der SUVA unter: 

Ausbildungsstätten - Fahrzeugkrane, Industriekrane und Turmdrehkrane 

 

• Ausbildungsstätten für Stapler: 

Die Liste der qualifizierten Firmen finden Sie bei der SUVA unter: 

Ausbildungsstätten für Staplerfahrer und Staplerfahrerinnen 

 

https://www.suva.ch/de-ch/ueber-uns/magazin-und-medien/magazin/suva-safety-vr
https://www.sgah.ch/unsere-spezialisten/
https://www.sgah.ch/unsere-spezialisten/
https://sgarm.ch/wordpress/?page_id=5775
https://sgarm.ch/wordpress/?page_id=5775
https://www.sgas.ch/de/sgasregister
https://www.sgas.ch/de/sgasregister
https://www.suva.ch/de-CH/material/Adresslisten/adressliste-ausbildungsstaetten-fahrzeugkrane-und-turmdrehkrane
https://www.suva.ch/de-CH/material/Adresslisten/adressliste-ausbildungsstatten-stapler

